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Abkürzungsverzeichnis

FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
APK-SR Aussenpolitische Kommission des Ständerates
UREK-NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
SNB Schweizerische Nationalbank
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
IWF Internationaler Währungsfonds
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
GEF Global Environment Facility

CdF-CN Commission des finances du Conseil national
CPE-CE Commission de politique extérieure du Conseil des Etats
CEATE-CN Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil national
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
BNS Banque nationale suisse
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
FMI Fonds monétaire International
PME petites et moyennes entreprises
FEM Fonds pour l'environnement mondial
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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

In der Frühjahrssessions 2022 stimmte der Ständerat der Weiterführung des
Währungshilfebeschlusses einstimmig zu und nahm den Verpflichtungskredit über CHF
10 Mrd. an. APK-SR-Sprecher Bischof (mitte, SO) informierte den Rat, dass sich der
Beschluss nur auf bilaterale Kredite beziehe und nicht auf die gesamte Schweizer
Beteiligung im IWF. Finanzminister Maurer verwies auf den Krieg in der Ukraine und den
gesprochenen Notkredit von 1.4 Mrd. Dollar, der es dem Land ermögliche, seinen
finanziellen Verpflichtungen auch in der jetzigen Ausnahmesituation nachzukommen. Er
betonte auch nachdrücklich, dass die bisher von der Schweiz gewährten Kredite immer
zurückbezahlt worden seien, was die Funktionsfähigkeit des Systems unterstreiche. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.2022
AMANDO AMMANN

In der Sommersession 2022 beriet der Nationalrat als Zweitrat über die Weiterführung
der internationalen Währungshilfe. Die APK-NR hatte diese ihrem Rat im Vorfeld der
Session einstimmig zur Annahme beantragt. Kommissionssprecherin Christine Bulliard-
Marbach (mitte, FR) erklärte ihren Ratskolleginnen und -kollegen, dass die vorliegende
Botschaft einen Verpflichtungskredit über CHF 10 Mrd. beinhalte, der vom Bund
eingesetzt werden könne, um im Falle von Störungen des internationalen
Währungssystems einzugreifen und Hilfe zu leisten. Diese Hilfeleistungen in Form von
Darlehen, Garantien und A-fonds-perdu-Beiträgen können entweder über den IWF
oder direkt den betroffenen Staaten ausgezahlt werden. Der neue Verpflichtungskredit
gelte ab Mitte April 2023 während fünf Jahren bis 2028. Bulliard-Marbach erklärte, dass
die Risiken für Zahlungsausfälle beim IWF trotz der global gestiegenen
Staatsverschuldung und der neuen Krisenherde durch die Covid-19-Pandemie und in
der Ukraine sehr gering seien. Hingegen sprächen zwei Hauptgründe für die Fortsetzung
der bewährten Praxis: Erstens sei ein stabiles Finanzsystem im Interesse der Schweiz,
da Währungskrisen nicht nur den Finanzplatz, sondern auch die Exportwirtschaft
schädigen würden. Zweitens stärke die Partizipation an der internationalen
Währungshilfe die Schweizer Position innerhalb des IWF und in anderen internationalen
Gremien. 
Ihr Kommissionskollege Nicolas Walder (gp, GE) ergänzte, dass der Verpflichtungskredit
Teil der «dritten Säule» des IWF sei und damit eine freiwillige Ergänzung der ersten
beiden Säulen, die sich aus ordentlichen Beiträgen und Kreditvereinbarungen
zusammensetzten. Die dritte Säule bestehe aus bilateralen Krediten, die nur als
Notreserven im Falle grosser Krisen dienten. 
Finanzminister Maurer machte deutlich, dass es sich nicht um ein neues Geschäft im
eigentlichen Sinne handle, sondern bloss um eine Erneuerung des seit längerem
bestehenden Währungshilfebeschlusses, welcher 2023 auslaufe. 
Der Nationalrat beschloss ohne Gegenantrag auf das Geschäft einzutreten und nahm
die Ausgabe im Rahmen der Ausgabenbremse mit 172 zu 6 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
an. In der Gesamtabstimmung nahm der Rat den Entwurf mit 161 zu 17 Stimmen (bei 1
Enthaltung) ebenfalls deutlich an. Die Gegenstimmen stammten von Mitgliedern der
SVP-Fraktion. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2022
AMANDO AMMANN

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit
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Internationale Finanzinstitutionen

La chambre du peuple a accepté, par 142 voix contre 54, l'octroi d'une garantie de la
BNS pour le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance du
Fonds monétaire international (FMI). Si cette garantie s'élève à CHF 800 millions, le
risque financier est infime selon la commission de politique extérieur du Conseil
national (CPE-CN). La commission recommande donc à sa chambre d'adopter l'objet
par 19 voix contre 6. 
Lors des discussions, le conseiller fédéral Ueli Maurer a mis en avant la tradition
humanitaire helvétique et le devoir de solidarité, surtout en période Covid-19, avec
notamment le risque d'effet domino si les pays pauvres n'arrivent plus à payer leurs
dettes. Seul l'UDC s'est opposée à la garantie, prétextant une «garantie fantôme». 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Ab Juni und Juli 2021 konkretisierten sich die Pläne der OECD zur
Unternehmensbesteuerung. Diese enthielten zwei Säulen: die Versteuerung der
Gewinne von Grosskonzernen sowie eine Mindeststeuer für grössere Unternehmen. Die
erste Säule beinhaltete eine Regelung zum Ort der Besteuerung von Gewinnen
internationaler Unternehmen mit einer Gewinnmarge über 10 Prozent. Diese sollten
die entsprechenden Gewinne neu zu 20 Prozent in den Staaten ihrer Absatzmärkte
versteuern müssen. Diese Säule zielte ursprünglich auf die Besteuerung der Gewinne
digitaler Konzerne ab, ausgenommen werden hier vermutlich Rohstofffirmen und die
Finanzindustrie. Dabei blieb unklar, welche Unternehmen in der Schweiz von dieser
Regelung tatsächlich betroffen sein würden, vermutlich würden es nur einzelne sein,
war sich die Presse einig. Regelmässig genannt wurden in den Medien Glencore und
Nestlé – sofern die Rohstofffirmen nicht ausgeschlossen werden. 
Die zweite Säule der neuen OECD-Unternehmensbesteuerung betraf die Schaffung
einer Mindeststeuer für grössere Unternehmen: Zukünftig sollen Unternehmen mit
einem Umsatz von über 750 Mio. Euro und einer Gewinnmarge ab 10 Prozent ihre
Gewinne in allen Staaten mindestens zu 15 Prozent versteuern müssen. Wenn die
Steuern in einem Land unter 15 Prozent liegen, sollen andere Staaten die
Steuerdifferenz für die jeweiligen Unternehmen erheben können. Unklar war zu diesem
Zeitpunkt jedoch noch die Ausgestaltung der Mindeststeuer, etwa die
Bemessungsgrundlage oder die Definition des steuerbaren Gewinns. Somit blieb auch
unklar, wie stark die Schweiz von dieser Regelung tatsächlich betroffen sein wird. Die
Medien gingen von etwa 200 bis 300 betroffenen Unternehmen in der Schweiz aus,
wobei zusätzlich auch Tochtergesellschaften ausländischer Grossfirmen hinzukommen
könnten. 18 Kantone wiesen Ende 2021 einen Steuersatz unter 15 Prozent auf, am
geringsten besteuert wurden die Unternehmen im Kanton Zug mit 11.91 Prozent – wobei
die Besteuerung in einzelnen Gemeinden gar noch tiefer lag (Meggen LU: 11.3%).
Berücksichtigt werden müssen vermutlich aber auch andere Vergünstigungen für
Unternehmen, welche beispielsweise im Kanton Zürich den tatsächlichen Steuersatz
einzelner Unternehmen auf 11 Prozent senken. 

In den Medien führten insbesondere die Pläne für die Mindestbesteuerung zu grosser
Resonanz – grösstenteils negativer Art. Verschiedene Vertreterinnen und Vertreter der
Wirtschaft forderten im Gegenzug alternative Unterstützungsmassnahmen für die
Schweizer Wirtschaft. Zwar erhöhten die OECD-Regeln die Besteuerung auch in
anderen Staaten, diese wiesen jedoch nicht so hohe Lohnkosten auf wie die Schweiz,
wurde argumentiert. Entsprechend wurden zum Beispiel Subventionen für Forschung
und Entwicklung, für Weiterbildungskosten, Entlastungen der Unternehmen bei den
Sozialversicherungen oder Lohnzuschüsse für das Management gefordert. Ergänzend
wurde auch darauf hingewiesen, dass andere Standortfaktoren, wie qualifiziertes
Personal, Infrastruktur, Rechtssicherheit und flexibles Arbeitsrecht durch diese Reform
umso wichtiger würden. 
Die Reformvorschläge stiessen jedoch nicht nur auf Kritik. Finanzminister Maurer etwa
zeigte sich gelassen und betonte, dass die Schweiz entsprechende Regelungen im
Hinblick auf ihre anderen Trümpfe durchaus verkraften könne. Andere Stimmen
erachteten die Reform in den Medien überdies als dringend nötig: So fänden gerade die
grössten und mächtigsten Unternehmen immer neue Schlupflöcher zur Umgehung der
Besteuerung, was mit der Reform zumindest teilweise verhindert werden könne. 
Diskutiert wurden in den Medien auch Möglichkeiten zur Umsetzung der
Mindestbesteuerung. So könnten die Unternehmen etwa freiwillig auf Vergünstigungen

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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verzichten, um eine Besteuerung von 15 Prozent zu erreichen. Diskutiert wurde auch,
ob die Mindestbesteuerung alle Unternehmen treffen solle – also auch KMU – oder nur
diejenigen, die von der OECD-Reform betroffen sind. Dabei war zunächst unklar, ob
unterschiedliche Steuersätze für KMU und Grosskonzerne verfassungsrechtlich
überhaupt möglich sind. 

Bereits im Juli 2021 gab der Bundesrat bekannt, sich den Eckwerten zur internationalen
Unternehmensbesteuerung anschliessen zu wollen – jedoch nur unter Bedingungen und
mit grossen Bedenken. So verlangte er explizit, dass «die Interessen kleiner, innovativer
Länder angemessen berücksichtigt und bei der Umsetzung die nationalen
Gesetzgebungsverfahren respektiert werden». Entsprechend kritisierte der Bundesrat
in der Folge auch den Zeitplan der OECD, der eine Einführung bis 2023 vorsah. Dies sei
für die Schweiz aufgrund der direkten Demokratie nicht umsetzbar, betonte die
Regierung. Im Januar 2022 gab der Bundesrat bekannt, die Mindestbesteuerung mit
einer Verfassungsänderung umsetzen und die Details basierend darauf in einer
temporären Verordnung regeln zu wollen. Dies erlaube eine Inkraftsetzung der
Änderungen auf den 1. Januar 2024 – anschliessend könne man «auf dem ordentlichen
Weg» ein Gesetz dazu erlassen. 4

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

Le Conseil national a suivi le Conseil des Etats et a approuvé le crédit-cadre
«Environnement mondial»  pour les années 2023-2026 tel que prévu par le Conseil
fédéral. Le crédit-cadre 2023-2026 se voit doter d'une augmentation de CHF 50
millions par rapport à la période précédente, dans une volonté «d'asseoir [la]
crédibilité [de la Suisse] en tant que partenaire international digne de confiance»  et de
conserver son siège au sein du Fonds environnemental mondial (FEM) et ainsi garder
son influence dans cet organe, comme expliqué par la rapporteuse et le rapporteur de
la CEATE-CN, Ursula Schneider Schüttel (ps, FR) et Beat Flach (pvl, AG). Ce crédit-cadre
est, en effet, destiné principalement au financement du FEM, bien que le Fonds pour
l'ozone et deux autres fonds spécialisés pour le climat obtiennent également des
contributions – plus modestes – par ce biais. La CEATE-CN s'est exprimée en faveur de
l'augmentation, à l'instar de la CdF-CN également concernée par cet objet. Plusieurs
propositions de minorité ont été déposées dans les deux commissions soit pour
augmenter les montants alloués – la Suisse ayant une empreinte climatique
conséquente –, soit pour conserver le statu quo – l'état des finances ne permettant pas
de dépenses supplémentaires. Aucune des propositions minoritaires n'a finalement été
acceptée, la première variante n'étant soutenue que par la gauche et le parti
évangélique, tandis que la seconde ne l'a été que par des membres de l'UDC et du PLR.
Au final, le projet tel que pensé par le Conseil fédéral a été approuvé par 138 voix
contre 53 – provenant toutes du groupe de l'UDC – et 1 abstention. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2023
KAREL ZIEHLI
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